
Welche Aufgabe haben die Wissenschaftlichen Gremien?
Die Sachverständigen im Wissenschaftlichen Ausschuss und 
den Wissenschaftlichen Gremien sind für die Ausarbeitung und 
Verabschiedung der wissenschaftlichen Gutachten und Empfehlungen 

zuständig, die die EFSA für die EU-Risikomanager erstellt. Jedes Gremium 
befasst sich dabei schwerpunktmäßig mit einem anderen Bereich der 
Lebensmittelkette.

Was macht der Wissenschaftliche Ausschuss?
Der Wissenschaftliche Ausschuss unterstützt die Arbeit der Gremien in 
Bezug auf übergreifende wissenschaftliche Themen, wie die Entwicklung 

harmonisierter Risikobewertungsmethoden in Bereichen, in denen noch 
keine EU-weiten Ansätze festgelegt wurden.

Betrifft der diesjährige Aufruf alle Wissenschaftlichen 
Gremien?
Dieser Aufruf richtet sich an Wissenschaftler, die für eine Mitgliedschaft 
im Wissenschaftlichen Ausschuss oder einem der folgenden acht 
Wissenschaftlichen Gremien der EFSA in Betracht gezogen werden 
möchten: Tiergesundheit und Tierschutz (AHAW), Biologische Gefahren 
(BIOHAZ), Kontaminanten in der Lebensmittelkette (CONTAM), 
Zusatzstoffe, Erzeugnisse und Stoffe in der Tierernährung (FEEDAP), 
Genetisch veränderte Organismen (GMO), Diätetische Produkte, 

Ernährung und Allergien (NDA), Pflanzengesundheit (PLH) sowie 
Pflanzenschutzmittel und ihre Rückstände (PPR). Das Gremium für 
Lebensmittelzusatzstoffe und Lebensmitteln zugesetzte Nährstoffquellen 
(ANS) und das Gremium für Materialien, die mit Lebensmitteln in 
Berührung kommen, Enzyme, Aromastoffe und Verarbeitungshilfsstoffe 
(CEF) wurden im vergangenen Jahr neu besetzt.

Wie viele Sachverständige sitzen in den Gremien?
Jedes Wissenschaftliche Gremium setzt sich in der Regel aus 21 
unabhängigen wissenschaftlichen Sachverständigen zusammen. 
Dem Wissenschaftlichen Ausschuss gehören die Vorsitzenden 

aller Wissenschaftlichen Gremien sowie sechs wissenschaftliche 
Sachverständige an.

Worin besteht ihre Aufgabe?
Die Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses und der 
Wissenschaftlichen Gremien werden für eine Amtszeit von drei Jahren 
ernannt, die zweimal (auf insgesamt neun Jahre) verlängert werden 
kann. Es wird erwartet, dass sie an den Sitzungen des Wissenschaftlichen 

Ausschusses bzw. der Wissenschaftlichen Gremien und ihrer 
Arbeitsgruppen teilnehmen und sich aktiv an der Ausarbeitung, 
Besprechung und Verabschiedung von Gutachten, Stellungnahmen und 
Leitliniendokumenten beteiligen.

•	  An wie vielen Sitzungen nehmen die Sachverständigen teil?
•	  Werden die Sachverständigen für ihre Tätigkeit bezahlt?
•	  Wie erfolgt die Bewerberauswahl?
•	  Wie erfolgt die Ernennung?
•	  Wie kann ich mich bewerben?
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An wie vielen Sitzungen nehmen die Sachverständigen teil?
Der Ausschuss und die Gremien kommen zwischen sechs- und achtmal 
jährlich im italienischen Parma zusammen. Die Sitzungen dauern in der 
Regel zwei Tage. Darüber hinaus wird von den Mitgliedern die Teilnahme 

an Arbeitsgruppensitzungen erwartet. Diese finden in der Regel ebenfalls 
zwischen sechs- und achtmal im Jahr statt.

Werden die Sachverständigen für ihre Tätigkeit bezahlt?
Da sie von der EFSA nicht angestellt werden, erhalten die Sachverständigen 
kein Gehalt; die EFSA trägt jedoch ihre Reise- und Aufenthaltskosten. Darüber 

hinaus erhalten die Sachverständigen eine pauschale Aufwandsentschädigung 
für jeden Sitzungstag, an dem sie teilnehmen.

Wie erfolgt die Bewerberauswahl?
Neben Zulassungskriterien, wie Ausbildung, Sprachkenntnisse und Staats-
angehörigkeit, werden die Bewerber anhand folgender Kriterien bewertet:

�� Erfahrung mit der Durchführung wissenschaftlicher Risikobewertungen 
und/oder der Bereitstellung wissenschaftlicher Beratung auf 
einschlägigen Gebieten im Zuständigkeitsbereich der EFSA

�� Nachgewiesene herausragende Leistungen in einem oder mehreren 
Bereichen im Aufgabengebiet des Wissenschaftlichen Ausschusses oder 
der Gremien

�� Erfahrung beim Peer-Review wissenschaftlicher Arbeiten und 
Veröffentlichungen

�� Fähigkeit zur Auswertung komplexer Informationen und Unterlagen 
sowie zur Erstellung wissenschaftlicher Gutachten und Berichte

�� Berufserfahrung in einem multidisziplinären Umfeld, vorzugsweise in 
einem internationalen Kontext

�� Erfahrung mit Projektmanagement im Wissenschaftsbereich

�� Nachgewiesene Kommunikationsfähigkeit, ausgehend von 
Lehrerfahrung, öffentlichen Präsentationen, der aktiven Teilnahme an 
Sitzungen sowie Veröffentlichungen

Wie erfolgt die Ernennung?
Die EFSA folgt einem genau vorgegebenen, transparenten Auswahlverfahren, 
das auch externe Bewertungen mit einschließt. Der Verwaltungsrat der EFSA 
ernennt die neuen Mitglieder des Wissenschaftlichen Ausschusses bzw. der 

Wissenschaftlichen Gremien auf Grundlage einer vom Geschäftsführenden 
Direktor vorgelegten Vorschlagsliste.

Bewerben Sie sich online vom 9. April bis 7. Juli 2014: 
 www.efsa.europa.eu


